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Anhang 1: Vereidigung  

(Stand 1. Dezember 2014) 

1. Vereidigung des regierenden Landammanns 

Der stillstehende Landammann verliest folgende Eidesbelehrung: 

Im Namen der Dreifaltigkeit. Amen. 

Ein jeder, der einen Eid zu schwören hat, soll wohl bedenken, welch ernste 
und verantwortungsvolle Sache dies ist. Er hat die drei Schwurfinger empor-
zuhalten, die ihn an die drei göttlichen Personen, zu denen er schwört, erin-
nern. Wenn nun jemand so gewissenlos wäre, einen falschen Eid, einen 
Meineid zu schwören oder etwas, das er eidlich versprochen und beschwo-
ren hat, nachher nicht zu halten, so solle er wissen, dass er eines der 
schwersten Verbrechen beginge. 

Wer wissentlich falsch schwört, der ruft Gott zum Zeugen der Lüge an, der 
verachtet die Gerechtigkeit Gottes und macht sich schrecklicher Strafen 
schuldig, in diesem und im jenseitigen Leben. 

Erstlich soll der Landammann schwören, die Ehre Gottes, sowie des Landes 
Nutz und Ehre zu fördern und den Schaden zu wenden, Witwen und Waisen 
und sonst männiglich zu schirmen und zum Rechten verhelfen zu wollen, so 
gut er könne und es ungefähr vermöge, jedermann zu richten, wie es ihm 
befohlen wird, nach den Rechten, wie sie ihm sein Gewissen weist, weder 
durch Wertgaben, Freundschaften, Feindschaften noch anderer Sachen 
willen, nur nach den Rechten und um den Lohn, der darauf gesetzt ist. Des-
gleichen soll er von keinem Fürsten noch Herrn keinerlei besondere Pensi-
on, Schenkung oder Gaben nehmen, denn in den Landsäckel. 

Der regierende Landammann spricht mit erhobenen Schwurfingern dem 
stillstehenden Landammann die folgende Schwurformel nach: 

Das hab ich wohlverstanden, wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist. 
Das will ich wahr und stets halten, treulich und ungefährlich. Also bitte ich, 
dass mir Gott und die Heiligen helfen. Amen. 

 

 



160.410-A1 Kanton Appenzell Innerrhoden 

 

 
 2 

 

2. Vereidigung der Landleute 

Der regierende Landammann verliest folgende Eidesbelehrung: 

Ebenso sollen die Landleute hinwiederum schwören, die Ehre Gottes, die 
Ehre des Landammanns und des Landes Nutz und Ehre zu fördern und den 
Schaden zu wenden und ein Ammann und dessen Gericht und Rat zu 
schirmen, dem Ammann und seinen Boten gehorsam zu sein, wozu jeder-
mann aufgefordert wird, dass er es halte und ein Genüge leiste nach besten 
Kräften. Es sollen die Landleute auch in den Eid nehmen und schwören, 
dass sie von keinem Fürsten noch Herrn keine besondere Pension, Schen-
kungen, Miet oder Gaben nehmen wollen, es sei denn in den Landsäckel. 

Die Landleute sprechen mit erhobenen Schwurfingern dem regierenden 
Landammann die folgende Schwurformel nach: 

Das hab ich wohl verstanden, wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist. 
Das will ich wahr und stets halten, treu und ungefährlich. Also bitte ich, dass 
mir Gott und die Heiligen helfen. Amen. 

 


